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Beschäftigung Überbedarf Person

BeschäftigungAusbildung

Grundsatz:
Unbefristete Übernahme
für Auszubildende und Dual Studierende
nach der Ausbildung

Es liegen aktuelle 
Beschäftigungspro-
bleme vor, die einer 
unbefristeten 
Übernahme 
entgegenstehen.

Bestehen personen-
bedingte Gründe, die 
einer Übernahme 
entgegenstehen, 
besteht keine 
Übernahmeverpflich-
tung.

Bildet der Betrieb 
zusätzlich über 
seinen Bedarf aus, 
besteht in diesem 
Umfang keine 
Übernahmeverpflich-
tung.

Der Betriebsrat wird informiert und kann widersprechen. Gegebenenfalls 
tritt ein Verfahren zur Konfliktlösung in Kraft.


